
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Was ist unter einer ALTERNATIVEN QUALITÄTSSICHERUNG zu verstehen? 














Die Abfalltrennung ist gesetzlich verpflichtend und das Vergraben oder Verbrennen von Abfällen ist 
strengstens verboten! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hinweis: Die betreffenden Gesetze wurden auszugsweise und sinngemäß wiedergegeben. Ein Anspruch auf Vollständigkeit und 
Aktualität kann daraus nicht abgeleitet werden. 

BERATUNG UND INFORMATION: 

Allgemeine Abbruchberatung:  
 Bezirksabfallverband Gmunden (BAV); 06133 / 647221 oder office@bav-gmunden.at 
 Hr. Stefan Furlan; www.umweltprofis.at/gmunden 

Infos zu Bewilligungen:  
  Bauamt der Gemeinde; 
 Forst- Naturschutz- und Wasserrechtsabteilung und Gewerbeabteilung der  
  Bezirkshauptmannschaft; 
 Umweltrechtsabteilung beim Amt der OÖ Landesregierung; 

Infos zu Recyclingbaustoffen und Recyclingfirmen: BaustoffRecyclingVerband: www.brv.at 

Infos zur ALSAG-Pflicht: Zollamt Linz Wels; 05/0233/565 


